
Gesetzliche Regelungen zur Betriebsratswahl 

 

BetrVerfassungsgesetz 

 
§ 1 Errichtung von Betriebsräten 
 
(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten 

Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. 
 

§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber 
 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden 

Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der 

Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. 
 
(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse 

der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach 
Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu 

gewähren,……. 
 
§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten 

 
(1) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern. Insbesondere darf kein 

Arbeitnehmer in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt 
werden. 
(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von 

Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen. 
 

§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  
eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Bordvertretung, des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 

bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer behindert oder durch Zufügung 
oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von 

Vorteilen beeinflusst, …  
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden ( z.B. Gewerkschaften ), ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 

einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig. …… 

 

Art. 23 , Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
 
Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und 

solchen beizutreten 
 


